
Vorlage des Gemeinderates Beringen vom 20. November 2023 
 
 
 
 

Bericht und Antrag  
des Gemeinderates an den Einwohnerrat 
über das Postulat "Überarbeitung Pflichtenheft Baukommission" vom 20. März 
2022 
 
 
Sehr geehrter Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Vorlage betreffend das Postulat "Überarbeitung Pflichtenheft 
Baukommission" von Einwohnerrat Roger Walter. Den Anträgen schickt er folgende Ausführungen vo-
raus. 
 
 
1. Ausgangslage 

 
Der Einwohnerrat Beringen hat am 1. November 2022 das Postulat "Überarbeitung Pflichtenheft 
Baukommission" des damaligen Einwohnerratsmitgliedes Roger Walter beraten und als erheb-
lich erklärt. Mit dem Postulat wurde der Gemeinderat beauftragt, das Pflichtenheft der Baukom-
mission zu überarbeiten. Insbesondere soll die Einhaltung der übergeordneten Vorschriften und 
der Einsatz der Kommission durch den Gemeinderat anstelle des Hochbaureferats / der Abtei-
lung Hochbau überprüft werden. Das Pflichtenheft wurde in der Folge unter Einbezug der Infra-
strukturkommission Hochbau überprüft. 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen gehen aus der nachstehenden synoptischen Darstellung hervor. 
 
 

3. Stellungnahme zu den einzelnen Punkten des Postulats 
 

Postulat Vorgaben Haltung des Gemeinderates 
   
In Artikel 2 wird vieles sehr 
schwammig geregelt. Bereits im 
ersten Satz, wann die Baukom-
mission eingesetzt wird, steht 
mit "in der Regel" so viel wie die 
Baukommission kann bei sämtli-
chen Baugesuchen hinzugezo-
gen werden, sofern das der 
Bauverwalter oder die Bauver-
walterin will. 

Art. 10, Abs. 2 
 
Unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 
3 entscheidet das Baureferat 
über den Einsatz der Baukom-
mission und den Beizug von 
Fachleuten. 
 
Art. 11 BNO, Baukommission 
 
Die Baukommission prüft nach 
den Bedürfnissen der zuständi-
gen Baubehörde Quartierpläne 
und Baugesuche vor. Sie stellt 
der Baubehörde Antrag. 
 
 
Ziffer 1.3 des Pflichtenheftes der 
Baukommission 
 
Ziel ist die Erhaltung, Förderung 
und Entwicklung des Dorfes, 
insbesondere der architektoni-
schen und gestalterischen Qua-
lität. 

Bereits die Bestimmung in Art. 
11 Abs. 2 der Bau- und Nut-
zungsordnung hält fest, dass 
es im Ermessen der zuständi-
gen Baubehörde, liegt, die 
Baukommission zur Beurtei-
lung von Baugesuchen beizu-
ziehen. 
 
Konkret entscheidet gestützt 
auf Art. 10, Abs. 2, das Hoch-
baureferat darüber, ob ein Ge-
schäft der Baukommission un-
terbreitet wird oder nicht. 
 
Die Bestimmungen in Art. 10 
und 11 BNO könnten nur im 
Rahmen einer Revision der 
BNO geändert werden. Dies 
wiederum ist erst nach Erar-
beitung der Siedlungsentwick-
lungsstrategie möglich. 
 
Grundsätzlich kann dazu fest-
gehalten werden, dass der 
Einbezug der Baukommission 
nicht immer zu einem 



aufwendigeren und zeitintensi-
veren Verfahren führt. Die 
Baukommission folgt primär 
den Zielen gemäss Ziffer 1.3 
des Pflichtenhefts der Bau-
kommission. 
 
Es ist nicht im Interesse der 
zuständigen Organe, die Ver-
fahren komplizierter zu ma-
chen, als unbedingt notwen-
dig.  
Es geht in erster Linie darum, 
dass der Bauherrschaft Ver-
fahrenskosten erspart werden 
können, wenn ein noch nicht 
bewilligungsfähiges Gesuch 
vor Verfahrensbeginn umfas-
send geprüft wird. 
 

   
Unter Punkt 2.1 geht die 
schwammige Formulierung wei-
ter, denn die Baukommission 
wird bei Objekten, welche das 
Dorfbild "nachhaltig beeinflus-
sen" hinzugezogen. 

Art. 15 BNO Ensembleschutz  
 
1 Die Dorfkernzonen gelten als 
Ensemble-Schutzzonen im 
Sinne von Art. 7 NHG-SH.  
  
2 Darin sind Bauten und deren 
Umgebung besonders sorgfältig 
zu gestalten. Insbesondere ha-
ben sich Bauten und Anlagen in 
Stellung, Farbgebung, Material-
wahl und Gestaltung besonders 
gut in den baulichen und land-
schaftlichen Charakter ihrer Um-
gebung einzuordnen. 

Die Bestimmungen in Art. 15 
BNO zeigen, welche Bedeu-
tung das Bauen in der Dorf-
kernzone hat. 
 
Dem Gemeinderat scheint es 
deshalb umso wichtiger, dass 
die Baugesuche durch ein 
Fachgremium geprüft werden 
und die Beurteilung dadurch 
fundierter und breit abgestützt 
werden kann. Indem sich der 
Gemeinderat auf ein Fachgre-
mium stützt, erhalten seine 
Entscheide eine höhere, fach-
lichen Legitimität im Baubewil-
ligungsverfahren. 
 

   
Unter Punkt 2.2 steht schwam-
mig formuliert, dass in den übri-
gen Zonen die Baukommission 
zum Einsatz kommt, sofern das 
Landschaftsbild "stark beein-
flusst" wird. Der Bauverwalter 
hat dies per Mail auch schon so 
umschrieben, dass wenn ein 
Bauvorhaben "gut einsehbar" 
sei, dann werde die Baukommis-
sion hinzugezogen. Dies hat zur 
Folge, dass auch bei einfachen 
Einfamilienhäusern in der W2 
Zone, aus welchen Gründen 
auch immer, teilweise die Bau-
kommission aktiv wird. Das ist 
unnötig und generiert nebenbei 
zusätzliche Kosten.  

Ziffer 1.3 des Pflichtenheftes der 
Baukommission 
 
Ziel ist die Erhaltung, Förderung 
und Entwicklung des Dorfes, 
insbesondere der architektoni-
schen und gestalterischen Qua-
lität. 

Der Gemeinderat stellt fest, 
dass die Baukommission ar-
chitektonische und gestalteri-
sche Aspekte beurteilt, welche 
nicht messbar sind und für de-
ren Beurteilung ein Fachgre-
mium notwendig ist. Die Bau-
kommission folgt anerkannten 
Grundsätzen zur Einordnung 
und Gestaltung.  
 
Auch bei Einfamilienhäusern 
in der W2 muss auf eine archi-
tektonische und gestalterische 
Qualität zur Wahrung des 
Ortsbildes geachtet werden. 
 
Auch gilt es zu beachten, dass 
es insbesondere Bauprojekte 
ausserhalb der Dorfkernzone 
waren, welche in der Vergan-
genheit in der Bevölkerung als 
Bausünden wahrgenommen 
wurden und welche dazu führ-
ten, dass eine Baukommission 
ins Leben gerufen wurde. 
 
Die Bedeutung eines Baupro-
jektes für das Ortsbild lässt 
sich nicht einfach an seiner 
Grösse festmachen. Die Lage 
im Dorf, die Einsehbarkeit 



oder der Charakter der Umge-
bung sind ebenfalls Kriterien, 
welche den Beizung der Bau-
kommission nötig machen 
oder nicht. 
Es ist somit wichtig und richtig, 
dass die Baukommission bei 
Bedarf auch bei solchen Bau-
vorhaben beigezogen werden 
könnte, obschon das in der 
bisherigen Praxis der Baukom-
mission eine sehr untergeord-
nete Rolle gespielt hat.  

   
Unter Punkt 2.3 braucht es die 
Baukommission überhaupt nicht, 
da dort zwingend die Denkmal-
pflege ihre Stellungnahme ab-
gibt 

 Bauten, die den Ensemble-
schutz tangieren oder die im 
Inventar der schützenswerten 
Bauten verzeichnet sind, ha-
ben eine Bedeutung für das 
Ortsbild und liegen meist in 
der Dorfkernzone. Dadurch ist 
auch der Art. 2.1 des Pflich-
tenhefts der Baukommission 
tangiert. Die Baukommission 
beurteilt die Projekte nicht nur 
streng nach denkmalpflegeri-
schen Aspekten, sondern mit 
einem breiteren Fokus.  
In der Praxis hat sie schon oft 
eine Beurteilung nach Art. 35, 
Abs. 2 BNO angewendet: Pro-
jekte mit zeitgenössischer Ar-
chitektur, die das Ortsbild qua-
litätsvoll weiterentwickeln, sind 
zulässig, auch wenn dadurch 
die übrigen Gestaltungsbe-
stimmungen der Dorfkernzo-
nen nicht vollständig eingehal-
ten werden. Für die Beurtei-
lung solcher Bauvorhaben 
sind die Baukommission, die 
Denkmalpflege sowie allenfalls 
weitere Fachleute beizuzie-
hen.  
 

   
Unter Punkt 2.4 dürfte zwingend 
ein Raumplaner an der Arbeit 
sein, auch hier generiert der Ein-
satz der Baukommission nur un-
nütze, zusätzliche Kosten. 

Art. 9 Abs. 3 BNO 
 
Der Gemeinderat überweist bei 
Bedarf Quartierpläne und Bau-
gesuche zur Vorprüfung an die 
Baukommission. 

Hierbei handelt es sich wiede-
rum um eine Vorschrift der 
Bau- und Nutzungsordnung.  
 
Die Überweisung von Quar-
tierplänen an die Baukommis-
sion entspricht einer Vorschrift 
aus der Bau- und Nutzungs-
ordnung. 
 
Ein Raumplaner begleitet in 
der Regel ein Quartierplanver-
fahren auf Bauherrenseite. 
Daraus kann keine Begrün-
dung abgeleitet werden, wes-
halb ein Quartierplan durch die 
Gemeinde und ihre Organe 
nicht fachlich korrekt geprüft 
werden müsste.  
 

   
Unter Punkt 2.5 geht es um 
raumplanerische Aspekte und 
allfällige gesetzliche Anpassun-
gen. Auch hier dürfte zwingend 
ein Raumplaner und wenn nötig 

Die Bestimmung in Punkt 2.5 
des Pflichtenheftes ist eine 
Folge der Punkte 1, resp. 1.1 
und 1.2 des Pflichtenheftes, 

Planungszonen sind ein wich-
tiges Element zur Sicherung 
des öffentlichen Interesses 
und zur Klärung der räumli-
chen Entwicklung. Die 



sogar die Gemeindelegislative 
am Werk sein, die Baukommis-
sion ist überflüssig, da es um 
politische resp. raumplanerische 
Richtungen geht und nicht um 
einzelne Bauvorhaben. 

welche den Aufgabenbereich 
der Baukommission definieren. 

Einbindung der verschiedenen 
Wissensträger ist sinnvoll. 
 
Der Gemeinderat sieht keine 
Veranlassung von den Bestim-
mungen in den Punkten 1, 1.1 
und 1.2 des Pflichtenheftes 
abzuweichen. Der Gemeinde-
rat möchte die bauliche Quali-
tät der Ortschaften Beringen 
und Guntmadingen sowohl auf 
ortsbaulicher Ebene wie auch 
auf der Ebene einer einzelnen 
Baute sicherstellen.  

   
Unter 2.6 sichert sich das Bau-
referat ab, dass es zum Beispiel 
auch bei einem Ersatz einer 
Hundehütte eine Handhabe hat, 
um die Baukommission einzu-
setzen. Das ist einfach unnötig, 
braucht Zeit und kosten Geld. 

 Es wird auf die einleitenden 
Ausführungen zu Punkt 2 «Zu-
ständigkeit» gemäss Pflichten-
heft der Baukommission ver-
wiesen.  
 
Die Postulanten können versi-
chert sein, dass die Baukom-
mission nicht bei Bagatell-Ge-
suchen einberufen wird. 

   
In Artikel 6 wird unter Punkt 6.4 
und im Anhang das Ablaufpro-
zedere geregelt. Sowohl die For-
mulierung und auch das 
Schema widersprechen dem 
kantonalen Baugesetz Art. 61, in 
welchem geregelt ist, wie der 
Ablauf nach einem erfolgten 
Baugesuch abzulaufen hat. Ne-
benbei ist zu erwähnen, dass 
mit dem gewählten Ablauf auch 
die im kantonalen Baugesetz in 
Art 64 geregelte Behandlungs-
frist bei einem Bauvorhaben 
ohne Einsprache nicht eingehal-
ten werden kann, da die Bau-
kommission lediglich einmal pro 
Monat tagt 

Art. 61 BauG 
 
1 Die örtliche Baubehörde 
schreibt Bau- und Ausnahmege-
suche nach der Vorprüfung un-
verzüglich im Amtsblatt aus und 
zeigt sie den Anstösserinnen 
und Anstössern des Baugrund-
stückes – soweit bekannt – 
schriftlich an. Bei Stockwerkei-
gentum genügt die Anzeige an 
den Verwalter. Bedarf das Vor-
haben weitere Bewilligungen 
nach kantonalem oder eidge-
nössischem Recht, sind die ent-
sprechenden Gesuche nach 
Möglichkeit mit dem Baugesuch 
bekanntzumachen und öffentlich 
aufzulegen.  
 
2 Die Bekanntmachung hat die 
nötigen Angaben über Ort und 
Art des Vorhabens sowie über 
die Gesuchstellerin oder den 
Gesuchsteller zu enthalten.  
 
3 Gleichzeitig mit der Bekannt-
machung sind die Gesuchsun-
terlagen während 30 Tagen öf-
fentlich aufzulegen.  
 
4 Bei Baugesuchen für Bauten 
und Anlagen, welche sich nur 
unwesentlich auf Natur und 
Landschaft, Denkmalpflege und 
geschützte Ortsbilder auswirken, 
kann die Baubewilligungsbe-
hörde oder bei Gemeinden das 
Baureferat eine Auflagefrist von 
20 Tagen vorsehen. Bei Bauge-
suchen, die der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen, so-
wie bei Baugesuchen für Bauten 
und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen beträgt die Auflage-
frist ausnahmslos 30 Tage.  

Der Gemeinderat Beringen hat 
an seiner Sitzung vom 6. De-
zember 2021 (Geschäft Nr. 
851) das Pflichtenheft der 
Baukommission in den Punk-
ten 6 und 8 angepasst. 
 
Insbesondere wurde sinnge-
mäss folgende Bestimmung 
neu in das Pflichtenheft aufge-
nommen: 
 
Nach der Beurteilung von Vor-
projekten oder Bauvorhaben, 
welche noch nicht öffentlich 
ausgeschrieben worden sind, 
informiert die Baukommission 
die Bauherrschaft direkt über 
ihre Beurteilung und orientiert 
diese über die. Möglichkeiten 
der Bauherrschaft für das wei-
tere Vorgehen im Verfahren. 
Bei bereits öffentlich ausge-
schriebenen Bauprojekten 
wird eine Stellungnahme zu-
handen des Gemeinderates 
verfasst, welche dann im Ge-
meinderat im Rahmen der Be-
schlussfassung über den bau-
rechtlichen Entscheid behan-
delt wird. Die Bauherrschaft 
wird vom Gemeinderat mit Zu-
stellung des baurechtlichen 
Entscheides über die Beurtei-
lung des Projektes informiert. 
 
Mit einer Beurteilung der Bau-
gesuche vor der öffentlichen 
Ausschreibung erhalten die 
Bauherrschaften Gelegenheit, 
die Projekte im Sinne der ge-
setzlichen Anforderungen und 
der Erwartungen der Organe 
der Baubehörde anzupassen. 
Die Baugesuche werden erst 
anschliessend publiziert. In 



 
Art. 64  
 
1 Der Gemeinderat hat innert 
längstens zwei Monaten seit der 
Einreichung der erforderlichen 
Unterlagen zu entscheiden, ob 
das Baugesuch den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ent-
spricht. Im Falle von Einwendun-
gen beträgt die Behandlungsfrist 
vier Monate.  
 
2 Ist eine Ausnahmebewilligung 
erforderlich oder fallen einzelne 
Fragen nicht in den Zuständig-
keitsbereich des Gemeindera-
tes, leitet er seinen Antrag zu-
sammen mit allfälligen Einwen-
dungen und Stellungnahmen an 
die zuständige Instanz. Deren 
Entscheid wird zusammen mit 
dem Baurechtsentscheid eröff-
net. Die Behandlungsfrist verlän-
gert sich in diesen Fällen um ei-
nen Monat. 

dem die Bauherrschaften in ei-
nem frühen Projektstadium 
eine Rückmeldung der Baube-
hörde erhalten, können sie 
Kosten von teuren Projektän-
derungen infolge von Auflagen 
im baurechtlichen Entscheid 
sparen.  Dank der Vorprüfung 
eines Projekts durch die Bau-
kommission vor der Publika-
tion können auch die gesetz-
lich vorgeschriebenen Fristen 
im anschliessend durchgeführ-
ten Baubewilligungsverfahren 
problemlos eingehalten wer-
den.  
 
Die Fristen nach Art. 64 Abs. 1 
BauG (siehe nebenstehend) 
können auch eingehalten wer-
den, wenn die Baukommission 
involviert ist. Einerseits be-
misst sich die Frist ab dem 
Zeitpunkt, in dem sämtliche er-
forderlichen Unterlagen vorlie-
gen und andererseits werden 
bei umstrittenen Vorhaben oft 
Einwendungen eingereicht, 
was unmittelbar zu einer Ver-
längerung des Bearbeitungs-
prozesses führt. 
 
Die Baukommission tagt in der 
Regel einmal monatlich. In 
Fällen, welche die Baukom-
mission zur Absicherung der 
Einschätzung der Abteilung 
Hochbau resp. des Hochbau-
referenten beigezogen wird, 
erfolgen die Beurteilungen 
durch die Baukommission 
häufig auf dem Zirkulations-
weg, was sich in der Vergan-
genheit als sehr effizient er-
wiesen hat. 
 

 
 

4. Vorgeschlagene Lösung 
 
Die Abteilung Hochbau hat das Postulat von Roger Walter der Infrastrukturkommission Hoch-
bau zur Stellungnahme unterbreitet und die Kommission ersucht, zu einer allfälligen Ergän-
zung/Anpassung des Pflichtenheftes der Baukommission Stellung zu nehmen. 
 
Die Infrastrukturkommission hat an ihrer Sitzung vom 1. Dezember 2022 festgehalten, dass 
sie es als schwierig erachtet das Pflichtenheft der Baukommission zu beurteilen. Sie lehnte im 
Vorfeld eine Stellungnahme dazu ab. Die Dokumente zum Postulat wurden dennoch den 
Kommissionsmitgliedern versandt, um per März oder April 2023 Anpassungsvorschläge zum 
Pflichtenheft vorzuschlagen.  
 
An der Infrastruktursitzung Hochbau vom 15. Mai 2023 wurden die Anpassungsvorschläge 
zum Pflichtenheft der Baukommission Beringen traktandiert.  Die Kommission war sich einig, 
dass grundsätzlich im Pflichtenheft der Baukommission Beringen keine Fehler gefunden wur-
den.  
 

  



 
5. Stellungnahme des Gemeinderates  

 
Der Gemeinderat hat sich mit dem Postulat und den gesetzlichen Vorgaben (BNO Beringen, 
NHG-SH und BauG) vertieft auseinandergesetzt. Tabellarisch ist dies unter Pkt. 3, Stellung-
nahme zu den einzelnen Punkten des Postulats, abgebildet.  
 
Der Gemeinderat sieht aufgrund seiner Überprüfung keine Notwendigkeit, das Pflichtenheft er-
neut einer Anpassung zu unterziehen. 
 
 

 
Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, dass das als erheblich 
erklärte Postulat "Überarbeitung Pflichtenheft Baukommission" als erledigt abgeschrieben wird. Das 
gültige Pflichtenheft wird unverändert beibehalten. 
 
 
 
 Namens des Gemeinderates Beringen 
 
 
 
 
 
 Roger Paillard Florian Casura 
 Präsident Schreiber 
 
 
 
 
Beilagen: 

- Postulat "Überarbeitung Pflichtenheft Baukommission" 
- Pflichtenheft Baukommission vom 6. Dezember 2021 

 

 


